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Die Glosse:

Zu wörtlich genommen
su. Wenn ein Unternehmen «Der fliegende

Harass AG» heisst, wie das bei einer in
Zürich domizilierten Firma der Fall ist, die

gemäss Telefonbuch «Getränke franko
Keller» liefert, hat man darunter wohl zu
verstehen, dass die bestellte Tranksame
schnell - wie im Flug - geliefert wird. Wenn
allerdings Harasse lesen könnten, so wäre
ihnen kaum zu verargen, wenn sie davon
ausgingen, dass nicht die Händler
beziehungsweise Chauffeure, sondern sie, die
Harasse, fliegen sollten. Dass Harasse aber
nicht fliegen können - was eher anzu¬

nehmen war -, steht seit einigen Tagen fest:
Als ein Lieferwagen des Hauses mit
vermutlich zu wenig gesicherter Ladung bei
der Einmündung der Sonnegg- in die
Weinbergstrasse in die Kurve gesteuert wurde,
nahmen einige Harasse den Firmennamen
beim Wort und hoben ab, doch die
hochfliegenden Pläne der Flaschen zerschlugen
sich jämmerlich am Boden. Die Getränke
wurden für einmal nicht in den Keller,
sondern franko Strasse geliefert. Da sich
der Schaden in Grenzen hielt, ist zu hoffen,
dass es zu keinem Scherbengericht kommt.

Harasse können, wie sich dieser Tage in Zürich 6 bestätigt hat, nicht fliegen. (Bild: hf)
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